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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.2005

Norm

StPO §429

StGB §21 Abs1

StPO §180 Abs1

Rechtssatz

Auch im Maßnahmenverfahren ist der allgemeine Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, wonach die konkrete Anhaltung zur

Bedeutung der Sache und der zu verhängenden strafrechtlichen Sanktion nicht außer Verhältnis stehen darf (§ 180 Abs

1 StPO), anzuwenden.
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